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Die Flüchtlingszahlen in Deutschland stie-
gen 2015 stark an. Tausende Asylsuchende 
befanden sich auf dem Weg von Afrika und 
Asien nach Europa, unter ihnen auch Tier-
ärzte. Historisch betrachtet sind Migrations-
bewegungen nicht neu – weder in gesell-
schaftlicher Hinsicht noch aus dem Blick-
winkel der Tierärzteschaft. Nachfolgend 
wird auf der Basis historischer und aktueller 
Daten auf die Bedeutung von Migration und 
Integration für den tierärztlichen Berufs-
stand aufmerksam gemacht. 

Ausländische Tierärzte in 
Deutschland

Die Zahl ausländischer Tierärzte1 in der BRD 
wird seit 1963 in der Tierärztestatistik im 
 Deutschen Tierärzteblatt veröffentlicht. In den 
1960er-Jahren spielten Ausländer unter den 
Tierärzten kaum eine Rolle. Ihr Anteil lag bei 
unter einem Prozent und stieg in den folgenden 
Jahrzehnten langsam an. Erst in den letzten 
Jahren ist ein etwas deutlicherer, aber dennoch 
geringer Anstieg auf 4,12 Prozent Ende 2018 zu 
beobachten (Abb. 1) [1]. Der Anteil nicht deut-
scher Einwohner an der Gesamtbevölkerung 
betrug im Vergleich dazu Ende 2018 mit 
12,2 Prozent [2] das Dreifache.

Interessant ist ein Vergleich zwischen Tier-
ärzte- und Ärzteschaft: Die Ärztestatistik weist 
die Zahl berufstätiger Ärzte ausländischer Her-
kunft aus. In der Tierärztestatistik sind die aus-
ländischen Kammermitglieder dargestellt ohne 
Bezug zur Berufstätigkeit. Setzt man diese 
hilfsweise zu den tierärztlich tätigen Vertretern 
der Berufsgruppe in Relation, so zeigt sich trotz 
der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit, dass 
der Ausländeranteil an der Ärzteschaft deutlich 
höher liegt (Abb. 2). Zudem ist dieser Anteil in 
den letzten 25 Jahren exponentiell erheblich 
stärker angestiegen als bei den Tierärzten.

Tierärztemigration im Dritten 
Reich und in der Nachkriegszeit

Flucht und Vertreibung spielten in der Zeit des 
Nationalsozialismus und infolge des Zweiten 

Weltkriegs eine große Rolle. Aufgrund von 
 Verfolgung durch das nationalsozialistische 
 Regime emigrierten von 1933 bis 1945 v. a. 
 jüdische Tierärzte [6,7].

In der Nachkriegszeit befanden sich unter 
den Tierärzten viele Flüchtlinge und Displaced 
Persons, z. B. Zwangsarbeiter, die während des 
Kriegs aus den besetzten Gebieten nach 

Deutschland gelangt, oder nicht deutsche 
Flüchtlinge, die vor der Roten Armee nach 
 Westen geflohen waren [8]. 

In Westdeutschland kam es zu einer erheb-
lich über den Bedarf hinausgehenden „Zusam-
menballung von Tierärzten“ [9], während der 
Nutztierbestand um etwa 40 Prozent zurück-
ging. Hierdurch sanken die Anstellungs- und 
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Abb. 1: Ausländeranteil an der Tierärzteschaft der BRD (1963–2018).  
(Die Daten für 2005 bis 2008 konnten infolge der Auflösung der Zentralen Tierärztedatei 2018 
nicht rekonstruiert werden [3]).[ ])

Abb. 2: Ausländeranteil an der Ärzte- und Tierärzteschaft der BRD (1995–2018). [1,4,5]

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

 gelten für alle Geschlechter.
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Verdienstmöglichkeiten für Tierärzte in den 
Westzonen drastisch. Aus der Sowjetischen 
 Besatzungszone (SBZ) gab es dagegen im 
 Vergleich zum Tierärztebestand von 1938 
 zahlenmäßig eine Netto-Abwanderung von 
11 Prozent der Tierärzte [9,10]. In Ostdeutsch-
land resultierte ein Arbeitskräftemangel, der 
sich in den 1950er-Jahren infolge der Repu-
blikflucht von Tierärzten aus der DDR in die 
BRD fortsetzte [11]. 

Approbation und Staatsangehörigkeit
Die tierärztliche Approbation ist Voraussetzung, 
um in Deutschland uneingeschränkt und 
selbstständig den tierärztlichen Beruf ausüben 
zu können. Gemäß der Reichstierärzteordnung 
von 1936 war die Approbation an die Staatsan-
gehörigkeit geknüpft und erlosch, sofern „der 
Tierarzt die Staatsangehörigkeit durch Aber-
kennung oder durch Widerruf der Einbür -
gerung“ verliert [12]. Es gab jedoch die Mög-
lichkeit, dass einem im Ausland approbierten 

Tierarzt „die Ausübung des tierärztlichen Beru-
fes innerhalb des Deutschen Reiches widerruf-
lich“ gestattet werden konnte [12]. Diese Rege-
lung betraf Ausländer, die zur Weiterbildung ins 
Deutsche Reich kamen. Des Weiteren konnten 
im Ausland approbierte Tierärzte im Grenz -
gebiet auf Basis zwischenstaatlicher Verträge 
tätig werden, die 1936 mit Belgien, den 
 Niederlanden, der Schweiz und Österreich 
 bestanden [13].

1965 wurde durch die Bundes-Tierärzte-
ordnung (BTO) die grundsätzliche Möglichkeit 
geschaffen, die Approbation unter bestimmten 
Umständen Ausländern sowie Personen zu 
 erteilen, die ihre tierärztliche Ausbildung nicht 
in Deutschland absolviert hatten. Für Ausländer 
bestand zudem die Möglichkeit der befristeten 
Berufsausübung auf Grundlage einer Erlaubnis 
[14,15]. Im Zuge weiterer Harmonisierung 
 europäischen Rechts konnten Staatsangehö -
rige eines anderen EWG-Mitgliedstaates seit 

1980 regulär die Approbation in Deutschland 
erlangen [16]. Für Nicht-EU-Bürger aus Dritt-
staaten besteht diese Option erst seit Inkraft-
treten des Anerkennungsgesetzes 2012 [17]. 
Somit hat es über 75 Jahre gedauert, bis die 
1936 reichseinheitlich fixierte Kopplung von 
tierärztlicher Approbation und Staatsangehörig-
keit schrittweise weggefallen ist.

Dienstleistungs- und Nieder -
lassungsfreiheit in Europa

Der EWG-Vertrag von 1957 sah vor, dass Be-
schränkungen des Niederlassungsrechts sowie 
des freien Dienstleistungsverkehrs schrittwei-
se aufgehoben werden sollten [18]. Zudem 
sollten Arbeitnehmer in allen Mitgliedstaaten 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit im 
Hinblick auf Beschäftigung, Entlohnung und 
 Arbeitsbedingungen gleich behandelt werden. 
Voraussetzungen waren die Harmonisierung 
des tierärztlichen Studiums sowie die gegen-
seitige Anerkennung von Nachweisen über die 
tierärztliche Prüfung und die Fachtierarztaner-
kennung [19].

Die Harmonisierung der Ausbildungsan -
erkennung konnte für den tierärztlichen Beruf 
erst 1978 durch Verabschiedung eines Pakets 
von EU-Richtlinien erreicht werden. Durch die 
Richtlinie 78/1026/EWG wurde die gegensei -
tige Anerkennung tierärztlicher Befähigungs-
nachweise geregelt [20]. Die Umsetzung in 
nationales Recht erfolgte durch Änderung der 
BTO 1980 [16]. Die berufsgruppenspezi -
fischen Richtlinien für Tierärzte und andere 
Berufsgruppen wurden 2005 durch eine über-
greifende EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 
abgelöst [21]. Nun mussten auch ausreichen-
de Sprachkenntnisse für die Ausübung der 
 Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat 
 vorliegen [22].

Das Anerkennungsgesetz

Durch dieses Gesetz sollte ab 2012 die Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen 
vereinheitlicht werden. Weitere Ziele waren die 
Fachkräftesicherung sowie die Integration von 
Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt [23]. 
Es handelt sich um ein Artikelgesetz, welches 
das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
[24] beinhaltet und zudem berufsrechtliche 
Fachgesetze wie die BTO und die tierärztliche 
Approbationsverordnung ändert. Der tierärzt -
liche Beruf zählt nach dem Gesetz zu den regle-
mentierten Berufen [24].

Ausländische Tierärzte, die ihre Ausbildung 
anerkennen lassen wollen, müssen einen An-
trag an die zuständige Stelle richten. Abhängig 
vom Bundesland sind bestimmte Ministerien, 
Regierungspräsidien, Landesämter oder Tier-
ärztekammern zuständig. Bei der Gleichwertig-
keitsfeststellung wird geprüft, ob wesentliche 
Unterschiede zwischen der nachgewiesenen 

Abb. 3: Anträge ausländischer Tierärzte auf Erteilung der Approbation (2012–2018).2

Abb. 4: Anträge auf Anerkennung der tierärzt lichen Ausbildung 2012 bis 2018 nach Ausbildungs-
staaten – Top 10.2
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Qualifikation und der tierärztlichen Ausbildung 
in Deutschland bestehen. Ist dies der Fall, kann 
Berufserfahrung als Ausgleich berücksichtigt 
werden [25]. Die Anerkennungsbehörde ent-
scheidet im Einzelfall unter Berücksichtigung 
des Lebenslaufs, ob die Gleichwertigkeit ganz, 
teilweise oder nicht gegeben ist. Hierbei wird 
die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt 
[26]; in komplexeren Fällen kann ein Gutachten 

einer tierärztlichen Bildungsstätte eingeholt 
werden [27,28].

Innerhalb der EU erworbene Ausbildun-
gen werden i. d. R. automatisch anerkannt 
[25,29]. Bei Abschlüssen von Drittstaatlern 
ist dagegen eine Kenntnisprüfung erforder-
lich. Potenziell können alle Inhalte der tier-
ärztlichen Staatsprüfung nachgeprüft wer-
den, sodass bis zu 15 Fächer relevant sind. 

Der Prüfungsumfang kann im Ermessen der 
Anerkennungsstelle im fachlichen Teil redu-
ziert werden [25]; in den rechtsrelevanten 
Fächern muss grundsätzlich eine Prüfung 
 abgelegt werden [27]. Viele geflüchtete Vete-
rinäre aus Drittstaaten müssen alle 15 Prü-
fungen absolvieren [30].

Von 2012 bis 2018 wurden 1 254 Anträge 
von Ausländern auf Erteilung der tierärzt -
lichen Approbation gestellt (Abb. 3).2 Bezo-
gen auf die in diesem Zeitraum gestellten 
 Anerkennungsanträge aller Berufsgruppen 
machten solche von Tierärzten einen Anteil 
von 0,89 Prozent aus [31,32, eigene Berech-
nungen]. 

75,8 Prozent der tierärztlichen Antrag-
stellenden hatten den Abschluss in einem EU- 
bzw. EWR-Mitgliedstaat oder in der Schweiz 
gemacht; der Anteil der Antragstellenden mit 
Ausbildungsstaat Drittland lag mit 24,2 Pro-
zent deutlich darunter (2012–2018), ist aller-
dings seit 2015 angestiegen auf 30,7 Prozent 
in 2018.2

Ein genauerer Blick auf die Herkunfts -
länder verdeutlicht, dass seit 2012 die meis-
ten Anträge von Österreichern gestellt wurden 
(Abb. 4). Die fehlende Sprachbarriere mag 
hier eine Rolle spielen.

Unter den „Top-10-Ausbildungsstaaten“ 
für die Jahre 2012 bis 2018 befinden sich mit 
Ausnahme von Syrien ausschließlich EU-
 Mitgliedstaaten. Von syrischen Tierärzten wur-
den in dieser Zeit 51 Anträge gestellt. 2018 
stand  Syrien mit 18 Anträgen an Position 2 der 
Ausbildungsstaaten hinter Österreich (Tab. 1). 
Während bei den EU-Mitgliedstaaten jeweils 
mehr als die Hälfte der Anträge von Tierärztin-
nen gestellt wurde, waren alle Antragsteller 
aus Syrien männlich.2

Schließlich stellt sich die Frage nach dem 
Ergebnis der Gleichwertigkeitsprüfungen. Bei 
Tiermedizinern ist die Zahl der abschließend 
abgelehnten Anträge sehr gering (Tab. 2). Die 
Zahl der „Bescheide mit der ‚Auflage‘ einer 
Ausgleichsmaßnahme“ – d. h. bei Personen 
mit Drittstaatsabschluss eine Kenntnisprüfung 
– ist 2016 bis 2018 gegenüber den Vorjahren 
deutlich gestiegen. Vermutlich korreliert diese 
Beobachtung mit dem ebenfalls steigenden 
Anteil von Drittstaatlern. Im Vergleich zu den 
reglementierten Berufen insgesamt wurden 
bei Tierärzten deutlich seltener Ausgleichs-
maßnahmen festgelegt. Allerdings ist auch der 
Anteil der Drittstaatler in der Tiermedizin im 
Vergleich zu den reglementierten und nicht 
 reglementierten Berufen deutlich geringer 
(2017: 27,6 Prozent Veterinärmedizin; 
63,6 Prozent insgesamt) [31,35].

Zahl der Anträge 2018

Ranking der Ausbildungsstaaten 2018

Antragsteller insgesamt

1

2

3

4

5

...

12

Insgesamt

29 202

Syrien

Bosnien/Herzegowina

Serbien

Rumänien

Philippinen

...

Österreich

Tierärzte

198

Tierärzte

Österreich (42)

Syrien (18)

Belgien (15)

...

Ärzte

6 162

Ärzte

Syrien

Rumänien

Ägypten

Österreich

Ungarn

...

Berichts-
jahr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* Einem Bescheid über die volle Gleichwertigkeit gemäß Spalte 2 kann die erfolgreiche Absolvierung einer Ausgleichsmaß-
nahme vorangegangen sein.

Ausgang der beschiedenen Verfahren

Positiv – volle Gleichwertig-
keit der Berufsqualifikation*

87

129

168

144

168

162

153

Gesamtzahl der positiv be-

schiedenen Verfahren (volle 

Gleichwertigkeit) 2012–2018: 

1 011

Bescheid mit der „Auflage“ 
einer Ausgleichsmaßnahme, 

zum 31.12. des jeweiligen 
Berichtsjahres noch nicht 

absolviert

3

9

6

3

30

36

33

Negativ

–

9

–

–

–

–

3

Gesamt

90

144

174

150

198

201

186

Tab. 1: Zahl der gestellten Anträge und Ranking der Ausbildungsstaaten (2018).2 [31,33,34]

Tab. 2: Ausgang der Verfahren (Gleichwertigkeitsprüfungen), in denen  eine Entscheidung getroffen 
wurde.2

2 Die statistischen Daten zum Anerkennungsgesetz wurden vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zur Verfügung gestellt. Quelle: amtliche Statistik 2012–2018 § 17 

BQFG bzw. Fachrecht mit Verweis auf § 17 BQFG. Erhebung der Statistischen Ämter von Bund und Ländern. Berechnungen des BIBB. Aus Datenschutzgründen sind alle 

Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Gesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen [31; zur Datenqualität siehe 

 Literatur und Quellen].
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Der 28-jährige Tierarzt Muhammad Mehdi Alnajjar stammt aus Syrien 
und floh 2015 vor dem Krieg nach Deutschland. Seit 2 Jahren arbeitet er 
an der Pferdeklinik der Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover.

Herr Alnajjar, wo haben Sie Tiermedizin studiert?
Mein Studium habe ich in Idlib begonnen. Das tiermedizinische Institut dort 
ist Teil der Universität Aleppo. Wegen des Kriegs musste der Unibetrieb dann 
jedoch nach Hama verlegt werden. Dort konnte ich mein Studium 2015 ab-
schließen. Das Studienniveau war trotz des Kriegs gleichbleibend hoch; viele 
Studenten im Semester haben den Abschluss nicht geschafft. Angesichts des 
Kriegs und der Bomben war es oft nicht leicht, für die Prüfungen zu lernen.

Wie sind Sie dann nach Deutschland gelangt?
Nach Abschluss der tierärztlichen Prüfung war klar, dass ich innerhalb 
von 3 Monaten zum Militär eingezogen würde. Ich wollte nicht im Krieg 
kämpfen; ich könnte nie einen Menschen töten. Daher habe ich mich 
entschlossen, nach Deutschland zu gehen. Es war schwierig und kost-
spielig, Syrien zu verlassen. Schließlich bin ich übers Mittelmeer und die 
Türkei nach Griechenland gelangt und dann Ende 2015 weiter nach 
Deutschland. Meine Familie ist in Aleppo geblieben; mein Bruder lebt in 
den Niederlanden. Zunächst habe ich in einem kleinen Ort in Rheinland-
Pfalz gelebt. Dort bin ich gut aufgenommen worden; ich habe bis heute 
intensiven Kontakt zu einer dort lebenden deutschen Familie.

Welche Erfahrung haben Sie mit der Anerkennung der tierärzt -
lichen Prüfung in Deutschland gemacht?
Ich hatte mich schon vor meiner Flucht auf das Anerkennungsverfahren 
vorbereitet. Ich wusste, was ich benötige, und habe in Syrien alle Unter-
lagen besorgt und meine Zeugniskopien beglaubigen lassen. Diese 
 Kopien habe ich mit auf die Reise genommen. Ich erinnere mich noch, 
dass man mir auf dem Schiff meinen Rucksack mit den Papieren abneh-
men wollte. Schließlich durfte ich ihn dann doch behalten. Die Original-
zeugnisse hat mir meine Mutter hinterher per Post geschickt. Da ich die 
erforderlichen Dokumente vorlegen konnte, hatte ich es leichter bei der 
Anerkennungsbehörde. Einige meiner Kollegen haben es nicht ge-
schafft, in Syrien Zeugnisse und Beglaubigungen zu bekommen; in Idlib 
gibt es z. B. keine Ämter mehr. Dann wird es schwierig bei der Berufs-
anerkennung. Ich habe meinen Antrag in Rheinland-Pfalz gestellt und 
nach 2 bis 3 Monaten das Ergebnis der Gleichwertigkeitsprüfung be-
kommen. Ich musste Prüfungen in 15 Fächern ablegen.

Und wie sind Sie dann nach Hannover und an die TiHo gekommen?
Ich habe mich in Gießen und in Hannover zur Kenntnisprüfung angemel-
det; in Hannover konnte ich dann damit beginnen. Heute darf man sich 
nicht mehr an mehreren Stellen melden. Während meiner Vorberei-
tungszeit auf die Prüfungen bin ich irgendwann zur Pferdeklinik der TiHo 
gegangen und habe versucht, einen Praktikumsplatz zu bekommen. 
Schon in Syrien hat mein Herz für die Pferdemedizin geschlagen. Ich lie-
be meinen Beruf als Tierarzt und möchte Pferde behandeln. Zunächst 
schien ein Praktikum nicht möglich; ich durfte jedoch meine Adresse 
hinterlassen. Und dann bekam ich nach wenigen Wochen doch noch die 
Praktikumszusage. Ich habe mich sehr gefreut.

Nun bin ich schon seit 2 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Pferdeklinik. Ich habe Umgang mit den Studenten, arbeite im Klinik -
betrieb mit und habe in allen Abteilungen Erfahrungen gesammelt. So 
 habe ich viel gelernt, auch im Umgang mit Tieren und Besitzern. Die 
 Behandlung von Pferden hier unterscheidet sich von der in Syrien, wo 
oft wirtschaftliche Zwänge im Vordergrund stehen. Kaum jemand würde 
in Syrien heute 1 000,00 € für eine Behandlung ausgeben. Und es ist 
 angesichts des Kriegs gefährlich, ein lahmes Pferd überhaupt zur Klinik 

zu fahren. So wird häufig auf 
die Behandlung verzichtet. In 
Deutschland gibt es dagegen 
viel mehr Möglichkeiten.

Wie haben Sie so gut deutsch 
sprechen gelernt?
2015 hat mir zunächst der in-
tensive Kontakt zu „meiner“ 
deutschen Familie in Rhein-
land-Pfalz geholfen. Ich habe 
schnell gelernt und mittlerweile 
die Sprachprüfung auf Niveau 
C1 [Anm. d. Red.: = fachkundi-
ge Sprachkenntnis] abgelegt. 
Auch medizinische Fachbegriffe habe ich mir angeeignet. Ich mag die 
deutsche Sprache, daher fällt mir das Lernen leicht. Für ältere Kollegen 
ist es dagegen oft schwieriger, eine ganz andere Sprache zu lernen und 
dann in der fremden Sprache nach vielen Jahren der Berufstätigkeit 
nochmal Prüfungen abzulegen, z. B. über Rechtsfragen.

Wie weit sind Sie mit Ihrer Kenntnisprüfung?
Ich komme gut voran und habe bereits 14 der 15 Prüfungen bestanden; 
nur Reproduktionsmedizin fehlt noch. Danach kann ich dann die Appro-
bation als Tierarzt bekommen. Aufgrund meiner Stelle an der TiHo habe 
ich derzeit eine befristete Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
tierärztlichen Berufs. In Hannover konnte ich mich gut auf die Prüfungen 
vorbereiten. Zu Beginn habe ich auch Vorbereitungskurse und Prüfungs-
teile zusammen mit deutschen Studenten absolviert.

Welche Unterstützung bei der Kenntnisprüfung halten Sie für wich-
tig? Über das Projekt Support4Vetmed werden z. B. E-Learning-
Kurse erstellt. 
Die Vorbereitung und Durchführung der Kenntnisprüfung sollten besser 
strukturiert werden. So ist es für viele ausländische Kollegen schwierig, 
sich auf die Prüfungen vorzubereiten und dann auch Prüfungstermine zu 
bekommen. E-Learning-Kurse sind hilfreich. Zudem wäre auch eine Vor-
bereitung auf die praktische Prüfung und den Beruf wichtig. Es ist z. B. 
schwierig, sich nur anhand von Lehrbüchern ohne praktische Übungen 
auf die Fleischbeschau beim Schwein vorzubereiten. Auch den Umgang 
mit Tieren und Besitzern kann man nicht nur am Computer oder aus  
Büchern lernen. Gut wäre ein Präsenzkurs, bei dem auch praktische In-
halte gelehrt werden. Zudem sollten die Inhalte von Kursen insgesamt 
praxisnah ausgerichtet werden, da viele ausländische Tierärzte bereits 
Berufserfahrung haben. Als Betroffener würde ich gerne meine Erfah-
rungen in die Diskussion zur Kenntnisprüfung einbringen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Es wäre gut, wenn sich die Perspektiven für syrische Tierärzte am Arbeits-
markt weiter verbessern würden. Viele haben bereits Berufserfahrung. 
Und gerade in der Nutztierpraxis ist die Arbeit in Deutschland ähnlich wie 
in Syrien; in vielen Bereichen liegt der Fokus auf der Wirtschaftlichkeit.

Ich persönlich möchte in Deutschland als Pferdetierarzt arbeiten 
und gerne auch eine Doktorarbeit schreiben. Seitdem ich hier bin, habe 
ich sehr viel Unterstützung bekommen – von „meiner“ deutschen Fami-
lie, im Anerkennungsverfahren und in der Pferdeklinik von den Profes-
soren und Kollegen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und als 
guter Tierarzt und Mensch auch etwas zurückgeben.

Das Interview führte Melanie Schweizer am 09.02.2020.

Interview mit einem aus Syrien geflüchteten Tierarzt

Muhammad Mehdi Alnajjar
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Die Kenntnisprüfung
Die Kenntnisprüfung wird an den tierärztlichen 
Bildungsstätten ablegt. Die Prüfungen finden 
als Einzelprüfungen statt und können auch 
praktische Elemente enthalten [36]. Im Unter-
schied zur Humanmedizin gibt es bisher keine 
Vorbereitungskurse [37,38].

Zur Unterstützung geflüchteter Tierärzte 
initiierten Veterinärmediziner der Freien Univer-
sität (FU) Berlin zusammen mit Tierärzte ohne 
Grenzen e. V. eine Onlineplattform namens 
Support4Vetmed; 2017 ging eine Facebook -
Seite online. Über die Plattform hätten sich laut 
der Initiative in kurzer Zeit mehr als 100 in 
Deutschland lebende Tierärzte gemeldet, so-
wohl Geflüchtete aus Syrien als auch Tierärzte 
aus Südamerika, Bosnien und dem Kosovo. [30]

Seit 2019 ist Support4Vetmed ein öffentlich 
gefördertes Projekt der FU Berlin. Die Vorberei-
tung auf die Kenntnisprüfung ist für die Prüflin-
ge oft schwierig. Daher soll ein E-Learning-
 Programm mit Lernvideos und interaktiven 
 Elementen weiterhelfen, mit dem eine Vorberei-
tung unabhängig vom Wohnort möglich ist. 
 Neben fachlichen und rechtlichen Inhalten fin-
den die medizinische Fachsprache sowie orga-
nisatorische Hilfen Berücksichtigung. Es erfolgt 
 eine Zusammenarbeit mit den tiermedizini-
schen Bildungsstätten [36,37].

Zudem müssen Antragstellende Deutsch-
kenntnisse auf B2-Niveau (selbstständige Spach-
verwendung [39]) nachweisen [30,40] und es ist 
eine Fachsprachenprüfung erforderlich, die z. B. 
in Baden-Württemberg von der Tierärztekammer 

abgenommen wird [41]. Gemäß der Erfahrungen 
einzelner Anerkennungsbehörden sind es gerade 
die Sprachschwierigkeiten, die auf dem Weg zur 
Approbation Probleme bereiten [26,28]. 

Resümee: ausländische Tierärzte 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Während in der Nachkriegszeit die Überfüllung 
des tierärztlichen Berufs im Fokus stand [9], 
diskutiert die Tierärzteschaft heute über Tier-
ärztemangel und Probleme bei der tierärzt -
lichen Versorgung im ländlichen Raum [42,43, 
44]. Fachkräftemangel ist kein rein tier -
ärztliches Problem. Insofern soll das am 
01.03.2020 in Kraft getretene Fachkräfteein-
wanderungsgesetz eine gezielte und gesteiger-
te Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften 
aus Drittstaaten ermöglichen [45]. Es wird ein 
beschleunigtes Verfahren geschaffen [46], das 
auch für Gesundheitsberufe gilt. Hierzu werden 
die BTO und die tierärztliche Approbationsver-
ordnung geändert [47]. Anträge sollen inner-
halb von 2 Monaten nach Vorliegen aller Unter-
lagen bearbeitet werden. Zudem soll zukünftig 
eine zentrale Servicestelle (ZSBA) Fachkräfte 
aus dem Ausland vor ihrer Einreise zu Fragen 
der beruflichen Anerkennung beraten [27,48].

Inwiefern ausländische Tierärzte maßgeb-
lich zur Schließung der Fachkräftelücke beitra-
gen können, wird sich zeigen müssen. Im Ein-
zelfall ist jedoch zu erkennen, dass geflüchtete 
Tierärzte aus Syrien in der Großtierpraxis tätig 
werden [49,50].
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